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Privatschulen schließen mit ihren Schülern und Lehrern Verträge ab. Die verpflichtende
Teilnahme an Fahrten kann Bestandteil eines solchen Vertrages sein, dann ist das auch
rechtlich zulässig. Grundsätzlich steht es jedem frei, sich privatrechtlich zu Dingen zu
verpflichten, die er sonst nicht tun müsste, du unterschreibst schließlich freiwillig. Ich kenne
einige Privatschulen in kirchlicher Trägerschaft in Niedersachsen, da ist das tatsächlich so
üblich.

Bei Dir ist das aber offensichtlich nicht der Fall, in deinem Vertrag steht ja sogar nach Deiner
Aussage das genaue Gegenteil. Daran kann dann auch die Gesamtkonferenz nichts ändern, das
könnte höchstens durch eine Änderungskündigung durch den Arbeitgeber geschehen.
Ansonsten kann man nur darauf verweisen, dass in Niedersachsen an fast allen anderen
Schulformen an den staatlichen Schulen derzeit Lehrer gesucht werden.
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